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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.12.1974

Norm

UrhG §42 Abs3

UrhG §88

Rechtssatz

Für die Haftung des Kopierunternehmers ist es ohne Bedeutung, ob ihm und seinem Personal eine entsprechende

Kontrolle des Kopiergutes tatsächlich und rechtlich zumutbar oder möglich ist. Der gewerbsmäßige

Vervielfältigungsunternehmer kann die gesetzliche P;icht zur Wahrung der an dem Kopiergut allenfalls bestehenden

Ausschließungsrechte Dritter nicht unter Berufung auf die Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit geeigneter

Gegenmaßnahmen auf seine Kunden überwälzen.
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